
 

 

    

Stichtagsversicherung und Sicherungsübereignung Kl. 2137 

 
 
Bearbeitungshinweise 
 

 Gültig für alle  Betriebsarten 
 
Anwendungsbereich 
 

 FINH über 750.000 EUR (Spezial) 
 
 
Klauseltext 
 
1. Für den dem Kreditinstitut sicherungshalber übereigneten Teil der gemäß 
(Sammel-) Versicherungsschein versicherten Vorräte wird eine im Vertrag 
besonders aufgeführte Versicherungssumme für die vereinbarte Zeit festgesetzt. 
2. Wollen Sie für die in Nr. 1 genannte Versicherung die 
Versicherungssumme vermindern oder wollen Sie diese Versicherung aufheben oder bei 
Ablauf nicht fortsetzen, so bedarf es hierzu der schriftlichen Einwilligung des 
Kreditinstitutes, für das wir einen Sicherungsschein erteilt haben. 
Die Einwilligung muss bei uns spätestens einen Monat vor dem 
Zeitpunkt eingegangen sein, in dem die Vertragsänderung oder der Vertragsablauf 
wirksam werden soll. 
3. Im Versicherungsfall ist zunächst der Entschädigungsbetrag für den dem 
Kreditinstitut sicherungshalber übereigneten Teil der Vorräte unter 
Berücksichtigung der hierfür gemäß Nr. 1 festgesetzten besonderen 
Versicherungssumme zu ermitteln. 
Die Entschädigung gemäß Abs. 1 ist in voller Höhe auf den Betrag der 
Entschädigung anzurechnen, die für die Gesamtheit der Vorräte festgestellt wird. 
4. Bleibt die in Nr. 2 der Vereinbarung „Stichtagsversicherung für Vorräte“ 
genannte Stichtagssumme unter der in vorliegendem Vertrag besonders 
festgesetzten 
Versicherungssumme, so tritt für diese Vorräte die besondere Versicherungssumme 
an die Stelle der Stichtagssumme. 


